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Erwägungen

E. 1.1
Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann unter anderem die
Verletzung von Bundesrecht gerügt werden ( Art. 95 lit. a BGG ). Die Feststellung des
Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer
Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für
den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann ( Art. 97 Abs. 1 BGG ). Das
Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt
hat ( Art. 105 Abs. 1 BGG ). Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von
Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer
Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht ( Art. 105 Abs. 2 BGG ).

E. 1.2
Eine Sachverhaltsfeststellung ist nicht schon dann offensichtlich unrichtig, wenn sich
Zweifel anmelden, sondern erst, wenn sie eindeutig und augenfällig unzutreffend ist. Eine
offensichtlich unrichtige Sachverhaltsfeststellung weist damit die Tragweite von Willkür
auf. Es liegt noch keine offensichtliche Unrichtigkeit vor, nur weil eine andere Lösung
ebenfalls in Betracht fällt, selbst wenn diese als die plausiblere erscheint. Eine
Sachverhaltsfeststellung ist etwa dann offensichtlich unrichtig, wenn das kantonale Gericht
den Sinn und die Tragweite eines Beweismittels offensichtlich falsch eingeschätzt, ohne
sachlichen Grund ein wichtiges und für den Ausgang des Verfahrens entscheidendes
Beweismittel nicht beachtet oder aus den abgenommenen Beweisen unhaltbare Schlüsse
gezogen hat. Solche Mängel sind in der Beschwerde aufgrund des strengen Rügeprinzips
(vgl. Art. 106 Abs. 2 BGG ) klar und detailliert aufzuzeigen ( BGE 144 V 50 E. 4.2 S. 53
mit Hinweisen; Urteil 9C_752/2018 vom 12. April 2019 E. 1.2).

E. 2
Streitig und zu prüfen ist letztinstanzlich einzig, ob die Vorinstanz Bundesrecht verletzt hat,
indem sie von der medizinischen Einschätzung des psychiatrischen SMAB-Gutachters Dr.
med. B.________ - welche nach interdisziplinärer Konsensbesprechung Eingang in die
abschliessende Gesamtbeurteilung fand - abgewichen ist und eine invalidisierende
Funktionseinbusse verneint hat. Gemäss Dr. med. B.________ besteht bei der
Beschwerdeführerin aufgrund einer rezidivierenden depressiven Störung, gegenwärtig
leicht- bis mittelgradige Episode (ICD-10 F33.0/F33.1), eine 20%ige Arbeitsunfähigkeit für
angepasste Tätigkeiten. Nicht im Streit liegt demgegenüber, dass die polydisziplinäre
SMAB-Expertise vom 7. November 2017 (inkl. dem psychiatrischen Teilgutachten vom 10.



Juli 2017) als massgebliche Beweisgrundlage herangezogen werden kann, nachdem das
kantonale Gericht die entsprechenden Beweisanforderungen zu Recht als erfüllt angesehen
hat (vgl. BGE 134 V 231 E. 5.1 S. 232; 125 V 351 E. 3a S. 352), was von keiner Seite in
Abrede gestellt wird.

E. 3.1
Geht es um psychische Erkrankungen wie eine anhaltende somatoforme Schmerzstörung,
ein damit vergleichbares psychosomatisches Leiden (vgl. BGE 140 V 8 E. 2.2.1.3 S. 13 f.)
oder depressive Störungen ( BGE 143 V 409 und 418), so sind für die Beurteilung der
Arbeitsfähigkeit systematisierte Indikatoren (Beweisthemen und Indizien) beachtlich, die es
- unter Berücksichtigung von leistungshindernden äusseren Belastungsfaktoren wie auch
von Kompensationspotentialen (Ressourcen) - erlauben, das tatsächlich erreichbare
Leistungsvermögen einzuschätzen ( BGE 141 V 281 E. 2 S. 285 ff., E. 3.4-3.6 und 4.1 S.
291 ff.).

E. 3.2.1
Aus BGE 141 V 281 ergibt sich insbesondere, dass eine freie ärztliche Arbeits (un)
fähigkeitsschätzung "nach bestem Wissen und Gewissen" als solche den rechtlich
geforderten Beweis überwiegender Wahrscheinlichkeit für das Bestehen funktioneller
Einbussen und/oder verminderter Ressourcen in aller Regel nicht zu erbringen vermag, weil
sie weitgehend vom Ermessen des medizinisch-psychiatrischen Sachverständigen abhängt;
dieses kann vom Rechtsanwender nicht zuverlässig nachvollzogen und überprüft werden.
Die medizinische Einschätzung der Arbeitsfähigkeit bleibt aber eine wichtige Grundlage für
die anschliessende juristische Beurteilung der Frage, welche Arbeitsleistung der
versicherten Person noch zumutbar ist ( BGE 140 V 193 E. 3.2 S. 195). Daher haben sich
medizinische Sachverständige und rechtsanwendende Stellen bei ihrer Einschätzung und
Beurteilung des Leistungsvermögens an den normativen Vorgaben zu orientieren, wie sie
BGE 141 V 281 als Bindeglied zwischen Beweisverfahren und Rechtsanwendung, d.h. als
gemeinsamer Nenner von Medizin und Recht, formuliert hat. Idealiter gehen die
medizinisch-psychiatrischen Gutachter gemäss den entsprechend formulierten
Fragestellungen vor ( BGE 141 V 281 E. 5.2 S. 306 f.).

E. 3.2.2
Dabei gilt: Einerseits trifft die Rechtsanwender die Pflicht, die medizinischen Angaben
daraufhin zu prüfen, ob die Ärzte sich an die massgebenden normativen
Rahmenbedingungen gehalten haben. Es stellt sich also aus rechtlicher Sicht die Frage, ob
und in welchem Umfang die ärztlichen Feststellungen anhand der rechtserheblichen
Indikatoren auf eine Arbeitsunfähigkeit schliessen lassen, wie sie vom
medizinisch-psychiatrischen Experten abschliessend eingeschätzt worden ist ( BGE 143 V
418 E. 6 S. 426 f.). Andererseits darf keine davon losgelöste Parallelüberprüfung "nach
besserem juristischen Wissen und Gewissen" stattfinden ( BGE 141 V 281 E. 5.2.3; vgl.
auch ANDREAS TRAUB, in: Ueli Kieser [Hrsg.], Sozialversicherungsrechtstagung 2016,
S. 142 Ziff. 3.3.3). Vielmehr ist zu fragen, ob die funktionellen Auswirkungen medizinisch
im Lichte der normativen Vorgaben widerspruchsfrei und schlüssig mit (zumindest)
überwiegender Wahrscheinlichkeit nachgewiesen sind ( BGE 141 V 281 E. 6 S. 307 f.). Zu
erinnern ist daran, dass nach BGE 141 V 281 der Beweis für eine lang andauernde und
erhebliche gesundheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit nur dann erbracht ist, wenn die Prüfung
der massgeblichen Beweisthemen im Rahmen einer umfassenden Betrachtung ein



stimmiges Gesamtbild für eine Einschränkung in allen Lebensbereichen (Konsistenz) zeigt.
Fehlt es daran, ist der Beweis nicht geleistet und nicht zu erbringen, was sich nach den
Regeln über die (materielle) Beweislast zu Ungunsten der rentenansprechenden Person
auswirkt ( BGE 143 V 418 E. 6 S. 427).

E. 4.1
Die bisherige Rechtsprechung betreffend die Grenzziehung zwischen der freien
Überprüfung durch die rechtsanwendende Stelle in Anwendung der Standardindikatoren
gemäss BGE 141 V 281 auf der einen und unzulässiger juristischer Parallelbeurteilung auf
der anderen Seite zeigt folgendes Bild:

E. 4.1.1
Im Zuge der Anwendung von BGE 141 V 281 sowie 143 V 409 und 418 bestätigte das
Bundesgericht mehrfach, dass nicht von einer unzulässigen juristischen Parallelüberprüfung
auszugehen ist, wenn das kantonale Gericht anhand der medizinischen Indikatorenprüfung
die massgeblichen Beweisthemen im Rahmen einer umfassenden Betrachtung eines
stimmigen Gesamtbildes schlüssig abgehandelt und nachgewiesen hat, wo die ärztlichen
Darlegungen nicht mit den normativen Vorgaben übereinstimmen ( BGE 144 V 50 E. 6.1 S.
57 f; SVR 2019 IV Nr. 40 S. 27, 8C_635/2018 E. 6.4; Urteil 8C_209/2019 vom 19. August
2019 E. 5.2).

E. 4.1.2
Indes ist stets dem Umstand Rechnung zu tragen, dass die medizinische Folgenabschätzung
notgedrungen eine hohe Variabilität aufweist und unausweichlich Ermessenszüge trägt (
BGE 140 V 193 E. 3.1 S. 195; 137 V 210 E. 3.4.2.3 S. 253). Die psychiatrische Exploration
eröffnet dem begutachtenden Psychiater daher praktisch immer einen gewissen Spielraum,
innerhalb dessen verschiedene medizinisch-psychiatrische Interpretationen möglich,
zulässig und rechtlich zu respektieren sind, sofern der Experte lege artis vorgegangen ist
(Urteile 8C_629/2017 vom 29. Dezember 2017 E. 4.3 und 9C_77/2015 vom 27. März 2015
E. 5.4, je mit Hinweisen).

E. 4.2.1
In BGE 144 V 50 hat das Bundesgericht das Abweichen von einer medizinisch attestierten
Arbeitsunfähigkeit von 50 % (Diagnose: chronische Schmerzstörung mit somatischen und
psychischen Faktoren) bestätigt und eine IV-relevante Einschränkung verneint: Der
psychiatrische Gutachter äusserte sich hinsichtlich des Komplexes
"Gesundheitsschädigung" nicht zur konkreten Ausprägung der diagnostischen Befunde und
Symptome. Da die akzentuierten Persönlichkeitszüge des Versicherten, welchen keine
Auswirkung auf die Arbeitsfähigkeit zukam, nach gutachterlicher Auffassung im
Vordergrund standen, durfte von einer eher geringen Ausprägung der relevanten Befunde
ausgegangen werden. Weiter war der Expertise nicht zu entnehmen, weshalb sich aus der
akzentuierten Persönlichkeitsstruktur in Wechselwirkung mit der chronischen
Schmerzstörung eine Leistungseinbusse im attestierten Ausmass hätte ergeben sollen; der
Experte anerkannte selber keine psychiatrische Komorbidität mit Auswirkung auf die
Arbeitsfähigkeit und erachtete überdies eine Steigerung der zeitlichen Präsenz als zumutbar.
Ferner war nicht nachvollziehbar, inwiefern der Migrationshintergrund, die
Persönlichkeitsstruktur sowie die Sozialisation des Versicherten gegen eine
erfolgversprechende psychotherapeutische Behandlung hätte sprechen sollen. Im Vergleich
dazu überwogen die sozialen und persönlichen Ressourcen insbesondere in Bezug auf die



intakten Familienverhältnisse und die weiterhin ausgeübte Tätigkeit als Bauarbeiter.
Gleichermassen hat das Bundesgericht einer medizinischen Einschätzung - 50%ige
Arbeitsunfähigkeit aufgrund einer rezidivierenden depressiven Störung (ICD-10 F33.1) -
die rechtliche Relevanz abgesprochen, da anhand des Gutachtens nicht erstellt war, dass der
psychiatrische Sachverständige die Indikatoren bei seiner Arbeits (un) fähigkeitsschätzung
genügend berücksichtigt hatte (Urteil 9C_163/2019 vom 13. August 2019 E. 3.4.2).

E. 4.2.2
Eine bloss 40%ige Arbeitsunfähigkeit aus medizinischer Sicht hat das Bundesgericht nach
dem gleichen Massstab überprüft. Kann anhand des psychiatrischen Gutachtens die Frage
nicht beantwortet werden, weshalb trotz lediglich mittelgradig ausgeprägter Depression und
weitergehender guter Therapierbarkeit der Störung funktionelle Leistungseinschränkungen
resultieren, die sich dauerhaft und erheblich auf die Arbeitsfähigkeit der
Beschwerdeführerin auswirken (Urteil 8C_527/2018 vom 1. April 2019 E. 6.2.4), so war es
angezeigt, von der ärztlichen Einschätzung abzuweichen, ohne dass eine unzulässige
juristische Parallelüberprüfung vorgelegen hätte. Im Gegenzug besteht kein Anlass, die
gutachterliche Einschätzung einer 44%igen Arbeitsunfähigkeit nicht zu übernehmen, wenn
sich dem unter Berücksichtigung der Rechtsprechung nach BGE 141 V 281 erstatteten
Gutachten schlüssige Angaben zu den Indikatoren entnehmen lassen und die
medizinisch-psychiatrisch attestierte Arbeitsunfähigkeit in Anbetracht der eingeschränkten
Ressourcen als begründet erscheint (Urteil 9C_401/2018 vom 6. November 2018 E. 4.4.5).
Das Urteil 9C_501/2018 vom 12. März 2019 bestätigt ebenfalls das vorinstanzliche
Festhalten an einer gutachterlich attestierten Arbeitsunfähigkeit von 40 %, weil der
psychiatrische Experte nachvollziehbar und in umfassender Diskussion der Befunde,
Funktionseinbussen und Ressourcen sowie unter Einbezug einer Konsistenz- und
Plausibilitätsprüfung aus versicherungsmedizinischer Sicht dargelegt hatte, dass die
versicherte Person an selbstständigen psychischen Erkrankungen leidet, welche ihre
Erwerbsmöglichkeiten im Umfang von 40 % einschränken. Dabei hatte der Gutachter die
Inkonsistenzen, Aggravations- bis Simulationstendenzen ausführlich diskutiert und
invaliditätsfremde Gesichtspunkte bei seiner Beurteilung der Arbeitsfähigkeit
ausgeklammert.

E. 4.2.3
Auch bei Einschränkungen von 30 % oder weniger, die als solche nicht
rentenanspruchsbegründend sind, hat die Rechtsprechung an den erwähnten Grundsätzen
festgehalten. Im Urteil 8C_378/2018 vom 30. November 2018 ist das Abweichen von der
medizinisch-psychiatrischen Einschätzung - was bei niederen Arbeitsunfähigkeiten eher die
Ausnahme darstellt - unverändert damit begründet worden, dass die funktionellen
Auswirkungen der diagnostizierten Gesundheitsstörungen unter dem Blickwinkel der
Standardindikatoren nicht überwiegend wahrscheinlich nachgewiesen waren; ins Gewicht
fiel dabei insbesondere, dass sich bei der versicherten Person verschiedene Inkonsistenzen
gezeigt hatten, die eine Aggravation nahelegten. Hingegen hat das Bundesgericht keinen
Anhaltspunkt gesehen, einer psychiatrisch attestierten Arbeitsunfähigkeit von 25 % nicht zu
folgen, wenn der medizinische Experte bei seiner Beurteilung sowohl den Aspekt der
funktionellen Auswirkungen als auch die Diskrepanzen zwischen den geschilderten
Symptomen und Beschwerden und der Alltagsgestaltung der versicherten Person
berücksichtigte (Urteil 8C_420/2018 vom 13. März 2019 E. 6.7). Mit ähnlicher Begründung
hat es eine medizinisch-psychiatrisch attestierte Einschränkung von 30 % (vgl. Urteile



9C_611/2018 vom 28. März 2018 E. 4.3.3 und 9C_289/2018 vom 11. Dezember 2018 E.
6.3), und selbst eine solche von bloss 20 % bestätigt (vgl. SVR 2018 IV Nr. 27 S. 89,
8C_260/2017 E. 5.2.3).

E. 4.3
Dieser Überblick über die Rechtsprechung zeigt, dass zwar jede gutachterliche
Einschätzung der Arbeitsunfähigkeit durch den medizinisch-psychiatrischen
Sachverständigen der (freien) Überprüfung durch die rechtsanwendende Verwaltung (im
Beschwerdefall das Gericht) im Lichte von BGE 141 V 281 - und der seither ergangenen,
das Konzept auf alle psychischen und psychosomatischen ausweitenden Urteile - unterliegt.
Von einer lege artis, d.h. im dargelegten Sinne (vgl. E. 3 und 4.1) auch normorientiert
erfolgten medizinischen Schätzung ist aus triftigen Gründen abzuweichen. Solche liegen
vor, wenn die medizinisch-psychiatrische Annahme einer Arbeitsunfähigkeit letztlich, im
Ergebnis, unter dem entscheidenden Gesichtswinkel von Konsistenz und materieller
Beweislast der versicherten, rentenansprechenden Person zu wenig gesichert ist und
insofern nicht überzeugt (vgl. E. 3.2.2). Dabei ist in Erinnerung zu rufen und es gilt als
Leitschnur, dass die ärztliche Beurteilung - von der Natur der Sache her unausweichlich -
Ermessenszüge aufweist, die auch den Rechtsanwender begrenzen (E. 4.1.2). Demnach
besteht zum Einen das rechtsprechungsgemässe Verbot unzulässiger juristischer
Parallelprüfung im Vergleich zur Arbeitsunfähigkeitsfestlegung durch die Gutachter. Zum
Anderen umschreibt BGE 141 V 281 die Befugnis, im Rahmen der (freien) Überprüfung
durch den Rechtsanwender von der ärztlichen Folgenabschätzung abzuweichen. Diese
beiden Argumentationslinien sind wie folgt abzugrenzen: In allen Fällen ist durch den
Versicherungsträger und im Beschwerdefall durch das Gericht zu prüfen, ob und inwieweit
die ärztlichen Experten ihre Arbeitsunfähigkeitsschätzung unter Beachtung der
massgebenden Indikatoren (Beweisthemen) hinreichend und nachvollziehbar begründet
haben. Dazu ist erforderlich, dass die Sachverständigen den Bogen schlagen zum
vorausgehenden medizinisch-psychiatrischen Gutachtensteil (mit Aktenauszug, Anamnese,
Befunden, Diagnosen usw.), d.h. sie haben im Einzelnen Bezug zu nehmen auf die in ihre
Kompetenz fallenden erhobenen medizinisch-psychiatrischen Ergebnisse fachgerechter
klinischer Prüfung und Exploration. Ärztlicherseits ist also substanziiert darzulegen, aus
welchen medizinisch-psychiatrischen Gründen die erhobenen Befunde das funktionelle
Leistungsvermögen und die psychischen Ressourcen in qualitativer, quantitativer und
zeitlicher Hinsicht zu schmälern vermögen ( BGE 143 V 418 E. 6 S. 427). Am Beispiel
rezidivierender depressiver Entwicklungen leichten bis mittleren Grades veranschaulicht,
die in der IV-rechtlichen Invaliditätsprüfung sehr oft - und auch in concreto - im
Vordergrund stehen, bedeutet dies: Es genügt nicht, dass der medizinisch-psychiatrische
Sachverständige vom diagnostizierten depressiven Geschehen direkt auf eine
Arbeitsunfähigkeit, welchen Grades auch immer, schliesst; vielmehr hat er darzutun, dass,
inwiefern und inwieweit wegen der von ihm erhobenen Befunde (Traurigkeit,
Hoffnungslosigkeit, Antriebsschwäche, Müdigkeit, Konzentrations- und
Aufmerksamkeitsstörungen, verminderte Anpassungsfähigkeit usw.) die
beruflich-erwerbliche Arbeitsfähigkeit eingeschränkt ist, und zwar - zu Vergleichs-,
Plausibilisierungs- und Kontrollzwecken - unter Miteinbezug der sonstigen persönlichen,
familiären und sozialen Aktivitäten der rentenansprechenden Person. Kommen die Experten
dieser Aufgabe unter Berücksichtigung der durch BGE 141 V 281 normierten
Beweisthemen überzeugend nach, wird die medizinisch-psychiatrische Folgenabschätzung
auch aus der juristischen Sicht des Rechtsanwenders - Durchführungsstelle oder Gericht -



Bestand haben. Andernfalls liegt ein triftiger Grund vor, der rechtlich ein Abweichen davon
gebietet (so [implizit] bereits Urteil 9C_611/2018 vom 28. März 2019 E. 4.3.3).

E. 4.4
Angewandt auf den konkreten Fall erscheint die psychiatrische Schätzung einer 20%igen
Arbeitsunfähigkeit durch den SMAB-Gutachter Dr. med. B.________ auf den ersten Blick
plausibel, können doch psychiatrische Krankheitsbilder, wie die von ihm hier
diagnostizierte rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig leicht- bis mittelgradige
depressive Episode (vgl. E. 2), durchaus mit (geringen) Einschränkungen der
Arbeitsfähigkeit verbunden sein. Sieht man indes genauer hin, so liegt klar auf der Hand,
dass diese Einschätzung des medizinisch-psychiatrischen Sachverständigen einzig und
allein auf der Angabe sehr massiver kognitiver Einschränkungen durch die
Beschwerdeführerin beruht, welche sich jedoch weder in der psychiatrischen Exploration
noch in der ebenfalls durchgeführten neuropsychologischen Testung bestätigen liessen, wie
dies aus den Darlegungen des Dr. med. B.________ ohne Wenn und Aber hervorgeht (vgl.
SMAB-Gutachten, S. 47 und 51). An diesem entscheidenden Punkt - andere limitierende
Befunde stehen nicht zur Diskussion - vermögen sämtliche Vorbringen in der Beschwerde
nichts zu ändern. Daher verbietet sich der Schluss, es seien erhebliche negative
Auswirkungen des Beschwerdebildes auf eine angepasste Arbeit (vorstrukturierte,
regelmässige Tätigkeiten, die wenig Eigenantrieb und Eigeninitiative erfordern), wie sie
dem psychiatrischen Belastungsprofil zu entnehmen ist (vgl. SMAB-Gutachten, S. 53), mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit bewiesen. Folglich fehlt es an einem stimmigen
Gesamtbild (vgl. E. 3.2.2 in fine) für die Annahme einer rechtlich relevanten psychischen
Funktionseinbusse. Somit ist der angefochtene Entscheid im Ergebnis zu bestätigen.

E. 5
Gegen die vorinstanzliche Invaliditätsbemessung, welche einen maximalen Invaliditätsgrad
von gerundet 27 % ergeben hat, bringt die Beschwerdeführerin nichts Substanzielles vor.
Weitere Ausführungen dazu erübrigen sich. Die Beschwerde ist unbegründet.

E. 6
Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend hat die Beschwerdeführerin die Gerichtskosten
zu tragen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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